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setzt und beschränken uns auf einen Gegenvorschlag, der
nur gerade die Punkte der Landschafts-Initiative aufnimmt.
Dieser Prozess ist jetzt eben auch noch im Gange. Diese
Woche findet die Hauptversammlung der Schweizerischen
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz statt, an
der über die erste Arbeit der gemeinsamen Gruppe befun-
den wird. Es kristallisieren sich vor allem folgende Punkte
heraus: Siedlungsentwicklung nach innen lenken, Bauzonen
restriktiver gestalten, Massnahmen gegen Baulandhortung
treffen. Umstritten ist die Mehrwertabschöpfung. Ich selbst
würde sie sehr gerne vorschlagen, aber auch da muss man
am Schluss sehen, was davon übrig bleiben wird. Sicher
werden wir auch hier genau über diese Fragen diskutieren
und nachher entscheiden. In diese Richtung geht die nun
viel weniger weit gehende Revision, die als indirekter Ge-
genvorschlag zur Landschafts-Initiative gelten kann. Ich wür-
de sagen, diese Fragen können wir bundesintern etwa ge-
gen Ende dieses Jahres bereinigen.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, unserem Antrag zu dieser
Initiative zu folgen.

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

Bundesbeschluss über die Volksinitiative «gegen mass-
losen Bau umwelt- und landschaftsbelastender Anla-
gen» 
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale
«contre la création effrénée d'implantations portant at-
teinte au paysage et à l'environnement» 

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, art. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Cramer
... die Initiative anzunehmen.

Art. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition Cramer
... d'accepter l'initiative.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission ... 33 Stimmen
Für den Antrag Cramer ... 2 Stimmen

Le président (Berset Alain, président): L'entrée en matière
étant obligatoire, il n'y a pas de vote sur l'ensemble.
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Parlamentarische Initiative
UREK-SR.
Schutz und Nutzung der Gewässer
Initiative parlementaire
CEATE-CE.
Protection et utilisation des eaux

Differenzen – Divergences
Einreichungsdatum 23.11.07
Date de dépôt 23.11.07

Bericht UREK-SR 12.08.08 (BBl 2008 8043)
Rapport CEATE-CE 12.08.08 (FF 2008 7307)

Stellungnahme des Bundesrates 19.09.08 (BBl 2008 8079)
Avis du Conseil fédéral 19.09.08 (FF 2008 7343)

Ständerat/Conseil des Etats 01.10.08 (Erstrat – Premier Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 01.10.08 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 28.04.09 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 14.09.09 (Differenzen – Divergences)

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Renatu-
rierung) 
Loi fédérale sur la protection des eaux (Renaturation) 

Art. 31 Abs. 2 Bst. d
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 31 al. 2 let. d
Proposition de la commission
Maintenir

Lombardi Filippo (CEg, TI), pour la commission: Nous de-
vons être attentifs, car nous travaillons avec un dépliant ainsi
qu'une feuille séparée – nouvelle proposition de la commis-
sion – qui vous a été remise par après, car la commission
est revenue sur sa version à l'article 32 lettre a et l'a modi-
fiée le 24 août dernier à la suite d'une proposition de réexa-
men – ce sont donc les deux textes que vous avez –, de
même qu'avec une proposition Lombardi à l'article 36a.
Cette dernière proposition n'est évidemment pas le fruit d'un
soudain revirement du président de la commission, mais
bien une tentative d'apporter une amélioration rédactionnelle
telle qu'elle a été suggérée par les services juridiques de
l'administration ainsi que par la Commission de rédaction de
langue italienne qui s'est penchée sur ce problème. Nous
devons donc travailler avec ces trois textes.
Venons-en tout d'abord à l'article 31 alinéa 2 lettre d. A l'ori-
gine notre position était la suivante – vous me permettrez de
travailler en allemand, c'est peut-être plus facile pour la ma-
jorité d'entre nous.
Der ursprüngliche Text unserer Kommission und unseres
Rates in Absatz 2 Buchstabe d war: Die Restwassermenge
muss erhöht werden, wenn «die freie Fischwanderung na-
türlicherweise erfolgt». Der Nationalrat strich diese Anpas-
sung; wir hatten «natürlicherweise», diese Änderung, in un-
serer ersten Beratung des Geschäftes eingeführt. Die Fisch-
wanderung beschränkten wir sozusagen mit dem «natürli-
cherweise». Der Nationalrat möchte aber keine solche Be-
schränkungen, er möchte bei der Formulierung bleiben: «Wo
die freie Fischwanderung erfolgt ...»
Wir haben das in der Kommission diskutiert und sind mit 6
zu 5 Stimmen zum Schluss gekommen, an unserer Version
festzuhalten. Es wäre aber keine grosse Katastrophe, wenn
man es anders machen würde. Eigentlich ist allen klar, dass
es sich in diesem Artikel um ein sekundäres Problem han-
delt, um eine Frage der Präzisierung von einer Sache, die
sowieso präzis genug geregelt ist. Es ist eine zusätzliche
Präzisierung, die wir damals gewollt haben; die Gesetzesre-
vision könnte sicher auch ohne diese Präzisierung leben.
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Aber auf jeden Fall lautet der Antrag der Kommission, an un-
serem ursprünglichen Text festzuhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 32 Bst. a
Antrag der Kommission
Festhalten

Neuer Antrag der Kommission
a. wenn die Abflussmenge Q347 des Gewässers kleiner als
50 l/s ist: auf einer Strecke von 1000 m unterhalb einer Was-
serentnahme aus einem Gewässer, das höher als 1700 m
ü. M. liegt, oder aus einem Nichtfischgewässer, das zwi-
schen 1500 und 1700 m ü. M. liegt;

Art. 32 let. a
Proposition de la commission
Maintenir

Nouvelle proposition de la commission
a. lorsque le débit Q347 du cours d'eau est inférieur à 50 l/s:
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement,
lorsque le cours d'eau est situé à une altitude supérieure à
1700 m ou lorsqu'il est non piscicole et situé entre 1500 et
1700 m d'altitude;

Lombardi Filippo (CEg, TI), pour la commission: L'article 32
fait l'objet d'une nouvelle proposition de la commission, qui
figure sur une feuille séparée qui vous a été remise, car ce
que vous trouvez dans le dépliant, c'est la proposition de la
commission du 18 mai dernier, qui prévoyait de maintenir
notre version. Le 24 août dernier, la commission, après avoir
adhéré à une proposition de réexamen Inderkum, a modifié
sa position. Ce n'est donc plus la version figurant dans le dé-
pliant qui fait foi à l'article 32, mais celle figurant sur la feuille
séparée que vous avez reçue.
Quel est le problème de fond? Dans la loi actuelle, les can-
tons peuvent déroger à ces débits minimaux dans le cas sui-
vant:
Das gilt für Strecken von 1000 Metern unterhalb einer Was-
serentnahme aus einem Gewässer, das oberhalb von 1700
Metern über Meer liegt. Die erste Fassung unseres Antrages
war, diese Limite, diese Grenze auf 1500 Meter zu senken.
Dadurch hätte man wahrscheinlich 10 oder 15 Prozent der
möglichen Strecke noch für allfällige Ausnahmen der Kan-
tone zur Verfügung gestellt, mit dem geschätzten Ergebnis,
die Stromerzeugung um etwa 100 Gigawattstunden zu erhö-
hen, was im Prinzip einem anderen Gesetz, dem Energiege-
setz, entsprechen würde.
Der Nationalrat war mit uns nicht einverstanden und hat ge-
sagt, dass man die Grenze zwar auf 1500 Meter senken
könne, aber dass man sagen müsse, dass das nur für Nicht-
fischgewässer gelte. Nichtfischgewässer sind natürlich recht
wenige Gewässer; ab einem gewissen Gefälle sind Gewäs-
ser nicht mehr fischtauglich. Die Mehrheit der Gewässer
sind Fischgewässer. Die Fassung des Nationalrates, wie sie
angenommen wurde, würde diese Restriktion, diese Be-
schränkung auf Nichtfischgewässer für das Ganze gelten
lassen, das heisst auch oberhalb von 1700 Metern. Das Er-
gebnis wäre genau das Gegenteil von dem, was wir uns von
dieser Anpassung erhofft haben, nämlich keine Erhöhung
der Stromproduktion, sondern eine Senkung der Strompro-
duktion, die auf 50 Gigawattstunden pro Jahr geschätzt
wurde.
Jetzt hat unsere Kommission versucht, einen Kompromiss
zu erarbeiten, eben basierend auf dem Rückkommensan-
trag Inderkum. Dieser Kompromiss würde so aussehen:
Oberhalb von 1700 Metern gäbe es, wie gehabt, keine Be-
schränkung auf Nichtfischgewässer. Eine entsprechende
Beschränkung gälte hingegen für die Höhenlage zwischen
1500 und 1700 Metern. Hier könnte man nur bei Nichtfisch-
gewässern eine Ausnahme machen. Die geschätzte Wir-
kung dieser Anpassung wäre eine Mehrproduktion von 50
Gigawattstunden – statt 100, wie wir uns damals erhofft ha-

ben –, aber keine Senkung der Gesamtproduktion, wie sie
aus der Fassung des Nationalrates resultieren würde. 
Dieser Kompromiss hat die Zustimmung der betroffenen
Kreise gefunden. So haben einerseits die Gebirgskantone
und andererseits auch der Fischereiverband ihre Zustim-
mung signalisiert. Sie erinnern sich, dass es bei diesem Ge-
genvorschlag darum geht, den Rückzug der Volksinitiative
«Lebendiges Wasser» zu bewirken. Das ist mit diesem Text
nach den Äusserungen des Fischereiverbandes durchaus
möglich. Es wurde zwar keine schriftliche Zusage gegeben,
aber sie wissen auch, dass diese Revision – gemäss der
einschränkenden Bestimmung am Ende der Vorlage – erst
im Bundesblatt veröffentlicht werden soll und dann allenfalls
in Kraft tritt, wenn die Volksinitiative zurückgezogen oder ab-
gelehnt worden ist. Damit hat man eigentlich eine gewisse
Sicherheit, dass diese Verbesserung tatsächlich auf die
Waagschale gelegt wird. Die Initianten werden die Initiative
somit möglicherweise zurückziehen. Das haben sie aller-
dings nur mündlich signalisiert. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, diesen Kompromiss bzw. die-
se zweite Fassung unserer Kommission, die Fassung vom
24. August 2009, anzunehmen.

Büttiker Rolf (RL, SO): Das ist natürlich die Schlüsselbe-
stimmung in diesem Gegenvorschlag. Es überrascht nicht,
dass diese Frage in der Differenzbereinigung bis zum
Schluss offengeblieben ist, denn es geht um die Auswirkun-
gen der Restwasserbestimmungen. Wenn wir die Ausgangs-
lage anschauen, müssen wir natürlich Folgendes in Betracht
ziehen: Die ursprüngliche Fassung des Ständerates hätte,
was die Restwassermenge anbelangt, pro Jahr 100 Giga-
wattstunden Mehrproduktion aus Wasserkraft erlaubt. Etwas
überraschend kam dann im Nationalrat die Annahme des
Antrages Landolt, der eine Minderproduktion von minus 50
bis minus 100 Gigawattstunden pro Jahr zur Folge gehabt
hätte. Das muss man sehen. Das sind die Gegensätze, über
die wir jetzt diskutieren. Und in dieser Situation – Ständerat
plus 100, Nationalrat minus 50 bis minus 100 Gigawattstun-
den – ist es jetzt zu einem Kompromissvorschlag gekom-
men, der nur noch 50 Gigawattstunden Mehrproduktion pro
Jahr erlaubt. Man kann sagen: Der Vorschlag ist immerhin
noch auf der positiven Seite. Wir dürfen nicht vergessen,
dass wir im Energiegesetz eine Bestimmung haben, mit der
2000 Gigawattstunden Mehrproduktion pro Jahr ins Auge
gefasst worden sind.
Nun, der Kompromissvorschlag liegt vor. Wir müssen ihn, in
der Situation, in der wir uns befinden, wohl oder übel mittra-
gen. Wir haben es gehört: Der Fischereiverband ist damit
einverstanden, und die Branche, Swisselectric, hat auch si-
gnalisiert, dass sie mit dem Vorschlag, wie er jetzt vorliegt,
einverstanden ist. Wir müssen aber natürlich schon sagen,
dass es ein Kompromissvorschlag ist, der die Produktion
aus Wasserkraft nicht nur begünstigt, sondern auch behin-
dert.
Von folgenden Punkten bin ich überzeugt: Erstens haben wir
es hier mit einem Gegenvorschlag zu tun; deshalb können
wir damit einen langen, emotionalen und kostspieligen Ab-
stimmungskampf vermeiden, und das ist auch etwas wert.
Zweitens können wir die Interessen von Schutz und Nutzung
der Gewässer ausgewogen, mit dem Kompromissvorschlag
sogar noch etwas ausgewogener, berücksichtigen. Drittens
gefährden wir den vom Gesetz verlangten Ausbau der Was-
serkraft im Umfang von 2000 Gigawattstunden bis 2030
nicht. Immerhin sind wir, es ist gesagt worden, auf der positi-
ven Seite. Mit der Lösung des Ständerates wären wir noch
etwas besser gefahren. Es ist eben der Wermutstropfen die-
ses Kompromissvorschlages, dass wir das Ziel gemäss En-
ergiegesetz kaum erreichen werden. Viertens haben wir,
last, but not least, eine guteidgenössische Lösung gefunden,
die die verschiedenen Interessen einigermassen berück-
sichtigt und die pragmatisch, tragfähig und zukunftsorientiert
ist.
In der Ausgangslage, in der wir uns im Verhältnis zum Natio-
nalrat befinden, sind wir ja schlussendlich genau für diese
Kompromisslösung da. Ich bitte Sie, wohl oder übel dem An-
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trag der UREK zuzustimmen. Das ist natürlich mit der Hoff-
nung verbunden, dass dann auch die Initiative definitiv zu-
rückgezogen wird. Das dürfte dem Fischereiverband etwas
leichter fallen. Ich gehe davon aus, dass dann mit der Lex
Lombardi zu den Initiativen und der Möglichkeit, sie nur be-
dingt zurückzuziehen, dem Fischereiverband hier dieser
Entscheid etwas leichter gemacht wird.
Also: Zustimmung zum neuen Antrag der UREK.

Freitag Pankraz (RL, GL): Gemäss der Strategie des Bun-
des soll ja die Wasserkraft um 2000 Gigawattstunden oder,
anders gesagt, um 2 Milliarden Kilowattstunden ausgebaut
werden. Der Ausbau unserer wichtigsten einheimischen und
erneuerbaren Energiequelle geniesst zu Recht breite Unter-
stützung. Dabei ist nur schon das Halten der bisherigen Pro-
duktion keineswegs gesichert. Durch die Umsetzung des
Gewässerschutzgesetzes und bei anstehenden und sich
jetzt dann häufenden Konzessionserneuerungen werden hö-
here Restwassermengen verlangt. Es wird also weniger
Wasser turbiniert und damit weniger Strom produziert, und
das insbesondere in der wasserarmen Zeit, also im Winter,
wenn die Stromproduktion in der Schweiz heute schon nicht
genügt und der Strompreis entsprechend höher ist. Ich
schätze den Verlust an Stromproduktion auf 1000 bis 2000
Gigawattstunden. Das ist allerdings sehr vorsichtig und nur
bei einer pragmatischen Umsetzung der Gesetzgebung er-
reichbar. Sonst ist dann der Verlust noch höher. Wenn es
gutgeht, kann diese Reduktion durch die Erneuerung von
technischen Anlagen über eine Erhöhung des Wirkungsgra-
des kompensiert werden. Das Potenzial ist aber nicht riesig,
weil unsere Kraftwerke heute schon hohe Wirkungsgrade
haben.
Wir müssen aber auch Auswirkungen der Klimaveränderung
auf die Stromproduktion in Betracht ziehen. Hier ist eine Stu-
die in Arbeit, an der auch das Bundesamt für Energie betei-
ligt ist und die genauere Resultate samt regionalen Unter-
schieden bringen soll. Bisherige grobe Schätzungen besa-
gen, dass das Zubauziel von 2000 Gigawattstunden durch
die Klimaveränderung weggespült oder besser gesagt weg-
getrocknet werden könnte.
Die ursprüngliche Fassung unserer Kommission – und jetzt
komme ich zu Artikel 32 – hätte nun eine Erhöhung um 100
Gigawattstunden gebracht; wir haben es gehört. Das ist kein
riesiger Betrag, aber er geht immerhin in die richtige Rich-
tung, und es wäre dann erst noch eine Mehrproduktion ohne
staatliche Förderung. Weil die meisten Wasserentnahmen
im Alpenraum oberhalb von 1500, ja sogar von 1700 Metern
liegen, hätte andererseits die Variante des Nationalrates
eine Minderproduktion von auch gegen 100 Gigawattstun-
den zur Folge, und das wäre dann definitiv das Gegenteil
von Ausbau. Die jetzt vorliegende Kompromissvariante er-
gibt noch eine halbe Mehrproduktion gegenüber der ur-
sprünglichen Variante unseres Rates, also 50 Gigawattstun-
den weniger. Vergleicht man das mit den fast 9000 Giga-
wattstunden, die heute mit Stauseen produziert werden, ist
das wenig. Aber 50 Gigawattstunden sind immerhin so viel,
wie aktuell in der Schweiz von Windkraft und Fotovoltaik zu-
sammen produziert wird. Oder anders gesagt: Um mit Foto-
voltaik aktuell 50 Gigawattstunden mehr Strom zu produzie-
ren, müsste man jährlich 30 Millionen Franken einsetzen –
also sehr viel Geld.
Fazit: Die ursprüngliche Fassung unserer UREK wäre aus
der Sicht der Wasserkraft klar die beste Lösung. Nachdem
die Initianten der Fischerei-Initiative für den Fall, dass beide
Kammern dem Kompromiss zustimmen, den Rückzug ihrer
Initiative in Aussicht stellen, komme ich zu folgendem
Schluss: Der Preis ist hoch, aber wir haben dafür eine mehr-
heitsfähige Lösung.
Ich stimme darum dem neuen Antrag unserer Kommission
zu.

David Eugen (CEg, SG): Ich möchte einen anderen Aspekt
in die Diskussion einbringen. Worum geht es bei diesem Ar-
tikel? Es geht um Ausnahmen für die kleinen Gewässer im
Berggebiet, im Alpenraum bis hinunter auf 1500 Meter über

Meer. Diese können unter bestimmten Umständen stillge-
legt, das heisst verrohrt werden. Das Gesetz setzt hier
Schranken. Ich finde, auch die Wasserkraft – wie übrigens
jede andere Energieform, jede andere Energieproduktion –
hat ihre ökologischen Grenzen. Diese ökologischen Grenzen
sind bei der Wasserkraft die Restwassermengen in den Ge-
birgsbächen. Das ist einfach so, und daran muss man sich
halten. Das hat auch das Volk in Volksabstimmungen ganz
klar gesagt: Wir wünschen, wir wollen die Wasserkraft, si-
cher, aber wir wollen auch, dass die Gebirgsbäche und die
im oberen Gebirgsraum bestehenden Gewässer noch leben
können. Das ist ein Konflikt, den der Gesetzgeber lösen
muss. Es gibt eine untere Grenze, die er nicht unterschreiten
darf.
Hier sind wir daran, diese Grenze festzulegen. Ich bin ande-
rer Meinung als die beiden Vorredner, vor allem als der letzte
Vorredner: Die erste Fassung des Ständerates hat diese
Grenze unterschritten. Wir haben nämlich den Kleingewäs-
sern zwischen 1500 und 1700 Metern über Meer kein Exi-
stenzrecht mehr eingeräumt und sie biologisch beseitigt.
Es ist für mich jetzt noch schwierig, dieser Bestimmung zu-
zustimmen, weil nämlich die Gewässer über 1700 Metern
über Meer als generell biologisch nicht wertvoll betrachtet
werden. Das finde ich falsch; auch die Gewässer über 1700
Metern über Meer haben ihren grossen Wert. Es ist falsch,
wenn man sie verrohren und stilllegen kann – leider ist es
nach diesem Gesetz aber so. In diesem Sinne ist der Kom-
promiss, der jetzt vorliegt, wirklich am äussersten Rand. Ich
könnte keinen Schritt weiter gehen. Ich war auch an dieser
Initiative beteiligt. Ich finde, dass wir die Grenze dieses Kom-
promisses, den uns Kollege Lombardi vorlegt, nicht mehr
unterschreiten dürfen und nur für die Bäche zwischen 1500
und 1700 Metern über Meer, die Nichtfischgewässer sind,
die Verrohrung noch gestatten.
Es wird ganz wichtig sein, wie man die Bestimmung anwen-
det. Was ist ein Nichtfischgewässer? Da kommen für mich
eigentlich nur objektive biologische Merkmale infrage. Ich
finde es daher nicht optimal, wenn wir jetzt schon mit Giga-
wattstunden argumentieren und damit eigentlich schon vor-
geben, wie gross der Ausnahmebereich ist. Ich glaube, es
muss in jedem Einzelfall sehr sorgfältig geklärt werden, ob
ein Gewässer, das zwischen 1500 und 1700 Metern über
Meer fliesst, wirklich ein Nichtfischgewässer ist. Nach mei-
ner Überzeugung wird das bei diesen Gewässern die abso-
lute Ausnahme sein.
In dem Sinne kann ich diesem Antrag der Kommission zu-
stimmen und bitte den Rat, dasselbe zu tun.

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich wollte das Wort nicht mehr er-
greifen. Aber zu Herrn David möchte ich sagen: Seine Argu-
mentation stimmt nur teilweise. Wenn er den ganzen Artikel
32 liest, erkennt er, dass nicht wir es sind, die die Ausnahme
bestimmen, sondern die Kantone: «Die Kantone können ...»
Das steht hier am Anfang des Artikels. Das relativiert natür-
lich die Argumentation. Die Kantone können diese Ausnah-
men machen, das steht am Anfang, und «in folgenden Fäl-
len» – also wenn sie wollen – «die Mindestrestwassermen-
gen tiefer ansetzen». Das ist keine absolute Formulierung,
die dann angewendet wird, sondern die Kantone haben die
Möglichkeit, dies zu tun. Das relativiert natürlich den Ein-
spruch, wie ihn Herr David jetzt formuliert hat.

Lombardi Filippo (CEg, TI), für die Kommission: Ich möchte –
auch im Sinne von Herrn Büttiker – unseren Kollegen David
beruhigen. Erstens geht es hier nicht um ein Energiegesetz.
Mit dieser Anpassung werden keine Ziele für die Stromer-
zeugung gesetzt. Es liegen Schätzungen vor – das gehört
zur Arbeit einer Kommission, eines Bundesamtes für Ener-
gie, eines Bundesamtes für Umwelt –, aber diese Gesetzes-
anpassung legt in sich keine Erzeugungsziele fest. Zweitens
ermöglicht das heutige Gesetz bereits diese Ausnahmen
oberhalb von 1700 Metern. Diese Anpassung betrifft nur
Nichtfischgewässer. Die Probleme im Zusammenhang mit
den Restwassermengen, die wir in verschiedenen Kantonen
immer noch haben, sind nicht mit diesen Ausnahmen ver-
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bunden, sondern mit einer ungenügenden Anwendung des
bestehenden Gesetzes – deshalb diese Volksinitiative, des-
halb unsere Bemühungen, das mit einer Gesetzesanpas-
sung besser zu formulieren, um die Kantone in die Pflicht zu
nehmen, wie das im alten Gesetz bereits theoretisch der Fall
war. Die grössten Probleme sind nicht mit diesen Ausnah-
men verbunden. In diesem Sinne ist unsere Revision insge-
samt tatsächlich eine Verbesserung und nicht eine Ver-
schlechterung der Situation.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Danke, dass Sie diesen
Kompromiss gefunden haben. Das war eine grosse Arbeit.
Der erste Anstoss kam vom Nationalrat. Die Voten zeigen ja,
es wurden jetzt zwei verschiedene Interessen an den Ge-
wässern hervorgehoben. Das eine ist die Energiegewin-
nung, das andere formulieren hauptsächlich die Fischer, und
diese beiden Interessen stehen einander gegenüber. Sie ha-
ben jetzt einen differenzierten Kompromiss gefunden, und
wenn der es uns ermöglicht, das Ganze ohne öffentlichen
Schlagabtausch und ohne Volksabstimmung über eine Ver-
fassungsänderung durchzubekommen, dann, glaube ich, ist
das auch ein Fortschritt. Vielen Dank, dass Sie sich die
Mühe genommen haben!

Angenommen gemäss neuem Antrag der Kommission
Adopté selon la nouvelle proposition de la commission

Art. 36a
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
... gilt nicht als Fruchtfolgefläche. Soweit möglich ist für einen
Verlust an Fruchtfolgeflächen nach den Vorgaben der Sach-
planung des Bundes nach Artikel 13 des Bundesgesetzes
vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung Ersatz zu leisten.

Antrag Lombardi
Abs. 1
Die Kantone legen nach Anhörung der betroffenen Kreise
den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer fest, der erfor-
derlich ist für die Gewährleistung folgender Funktionen (Ge-
wässerraum):
a. die natürlichen Funktionen der Gewässer;
b. den Schutz vor Hochwasser;
c. die Gewässernutzung.
Abs. 1bis
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 36a
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
... pas considéré comme surface d'assolement. Dans la me-
sure du possible, la disparition de surfaces d'assolement de-
vra être compensée conformément aux dispositions des
plans sectoriels de la Confédération visés à l'article 13 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.

Proposition Lombardi
Al. 1
Les cantons déterminent après consultation des milieux
concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (es-
pace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs fonctions naturelles;
b. la protection contre les crues; 
c. leur utilisation. 
Al. 1bis
Le Conseil fédéral règle les modalités.

Lombardi Filippo (CEg, TI), pour la commission: Il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire, et c'est ce que nous avons es-
sayé de faire en revenant sur les résultats de nos travaux qui

avaient été menés un peu rapidement au mois de mai der-
nier.
Tout d'abord, quelle est la différence entre la version de l'ar-
ticle 36a du Conseil national et notre version originale? La
divergence que le Conseil national a introduite au début de
l'article prévoit:
«Die Kantone legen nach Anhörung der betroffenen Kreise
den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer fest ...» Diese
Anhörung der betroffenen Kreise hat der Nationalrat einge-
führt, und das bestreiten wir in unserer Kommission nicht.
Wir sind also mit dem Nationalrat einverstanden, dass diese
Anhörung stattzufinden hat. In späteren Diskussionen in der
Redaktionskommission, mit der Verwaltung und den Juristen
hat sich herausgestellt, dass dieser ganze Artikel ein bis-
schen undurchsichtig geworden ist. Wir sind zum Schluss
gekommen, wir könnten es ein bisschen besser einordnen;
deshalb mein Einzelantrag, der nichts Substanzielles, son-
dern eben nur die Form ändert, indem die drei Ziele separat
mit den Buchstaben a, b und c erwähnt werden und an-
schliessend gesagt wird: «Der Bundesrat regelt die Einzel-
heiten.» Das ist die übliche Form.
Was wir in der ersten Fassung gemacht haben, war ein bis-
schen komisch und wurde in der Übersetzung noch komi-
scher. In unserer ursprünglichen Fassung haben wir nämlich
gesagt: «Der Bundesrat legt dafür einen Rahmen fest.» Der
Nationalrat hat daraus Folgendes gemacht: «Der Bundesrat
legt den dafür notwendigen Rahmen fest», also für die Fest-
legung der Gewässernutzung. Wir waren relativ klar. Der
Nationalrat hat das noch ein bisschen kompliziert. Mit der
üblichen Formel «Der Bundesrat regelt die Einzelheiten»
hätten wir diese Frage besser im Griff. Deswegen schlage
ich vor, einerseits, betreffend die Anhörung der betroffenen
Kreise, dem Nationalrat zu folgen und anderseits für die For-
mulierung des Artikels meinen Einzelantrag zu übernehmen.
Nun kommen wir zum schwierigen Teil, zu den landwirt-
schaftlichen Folgen unserer Revision. Wir wussten bereits
bei der ersten Behandlung dieser Vorlage im Plenum, dass
die Sorgen der Landwirtschaft in der Kommission nur relativ
kurz behandelt worden waren. Aber wir wussten, das habe
ich damals auch gesagt, dass der Nationalrat diesem Aspekt
mehr Aufmerksamkeit schenken würde. Das war auch der
Fall. Der Nationalrat möchte, dass für die Flächen, die für die
Revitalisierung zur Verfügung gestellt werden müssen, eine
angemessene Entschädigung erfolgt und dass der Verlust
an Fruchtfolgeflächen, die in einem anderen Gesetz geregelt
sind, allenfalls kompensiert wird.
Wir teilen die Sorgen des Nationalrates grundsätzlich, möch-
ten es aber ein bisschen besser regeln. Mit Unterstützung
der Verwaltung haben wir versucht, Formulierungen zu fin-
den, die keine Interpretationsschwierigkeiten bieten und
nicht mit anderen Gesetzen kollidieren; deswegen unser An-
trag, zwar grundsätzlich dem Nationalrat zu folgen, aber die
Formulierung ein bisschen anzupassen.
Ich komme zu den Details: Artikel 36a Absatz 2 in unserer
ursprünglichen Fassung lautet: Die Kantone «sorgen dafür,
dass der Gewässerraum bei der Richt- und Nutzungspla-
nung berücksichtigt sowie möglichst naturnah gestaltet und
bewirtschaftet wird». Diese Formulierung war für den Natio-
nalrat nicht ganz klar. Es gibt in der Landwirtschaftsgesetz-
gebung Begriffe, die deutlicher sind; deswegen hat der Na-
tionalrat die Formulierung «... sowie extensiv gestaltet und
bewirtschaftet wird ...» gewählt. Das ist die erste Problema-
tik. In diesem Artikel werden nämlich gleichzeitig drei Proble-
me aufgeworfen:
Erstens geht es um die Definition von «extensiv» statt «mög-
lichst naturnah»: Was mit «extensiv» gemeint ist, ist in der
Landwirtschaftsgesetzgebung klar umschrieben. Wenn eine
Parzelle extensiv bewirtschaftet werden muss, dann hat man
Anspruch auf Direktzahlungen. Deswegen haben wir bei die-
sem Punkt nichts einzuwenden und können uns dem Natio-
nalrat anschliessen.
Zweitens möchte der Nationalrat, dass der Gewässerraum
nicht als Fruchtfolgefläche gilt. Um allen zu erklären, was die
Fruchtfolgefläche, was die Ackerfläche usw. ist, müsste ich
ein mehrstündiges Referat halten. Wir haben in der Kommis-
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sion – mit kräftiger Unterstützung der Verwaltung – versucht,
das irgendwie zu verstehen, und auch bei diesem Punkt
können wir mit der Fassung des Nationalrates leben. Wir
sind einverstanden damit, dass man sagt, dieser Raum ge-
höre nicht zur Fruchtfolgefläche. Zur Information: Die Frucht-
folgeflächen machen in der Schweiz 44 Prozent der gesam-
ten landwirtschaftlichen Fläche aus, nämlich 438 000 Hekta-
ren. Die Kantone sind gezwungen, die Fruchtfolgeflächen
klar zu definieren und zu schützen, weil sie für die Versor-
gung des Landes strategisch sehr wichtig sind. Deshalb ha-
ben wir kein Problem damit, dass man sagt, dieser Raum
gehöre nicht zur Fruchtfolgefläche.
Drittens jedoch sagt der Nationalrat hier – wie auch in Arti-
kel 38a Absatz 2 –: «Allerdings sind damit die Vorgaben des
Sachplans Fruchtfolgeflächen einzuhalten.» Mit dieser For-
mulierung haben wir ein Problem. Eine solch rigide Formu-
lierung könnte eigentlich die ganze Übung der Renaturie-
rung und Revitalisierung infrage stellen. Man könnte davon
nämlich Folgendes ableiten: Wenn diese Fruchtfolgefläche
nicht kompensiert worden ist – es kann manchmal schwierig
sein, sie zu kompensieren –, dann bleibt die Renaturierung
oder Revitalisierung irgendwie blockiert, bis das Problem ge-
löst ist.
Das Ziel unserer Vorlage ist es aber ja, die Revitalisierungen
und Renaturierungen zu fördern und nicht zu verhindern.
Deswegen schlagen wir eine andere Fassung vor, die für
beide Artikel gilt, also für diesen hier und auch für Artikel 38a
Absatz 2. Unsere Fassung lautet: «Soweit möglich ist für ei-
nen Verlust an Fruchtfolgeflächen nach den Vorgaben der
Sachplanung des Bundes ... über die Raumplanung Ersatz
zu leisten.» «Soweit möglich ... über die Raumplanung Er-
satz ... leisten» – das ist also unsere Formulierung. Sie ist
flexibler, sie anerkennt zwar das Problem, setzt aber keine
rigiden Grenzen, die dann die Renaturierungen letztlich ver-
hindern können.
Ich ersuche Sie, Ihrer Kommission zu folgen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Lombardi ... 16 Stimmen
Für den Antrag der Kommission ... 14 Stimmen

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées

Art. 38a Abs. 2
Antrag der Kommission
... bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt wer-
den. Soweit möglich ist für einen Verlust an Fruchtfolgeflä-
chen nach den Vorgaben der Sachplanung des Bundes
nach Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über
die Raumplanung Ersatz zu leisten.

Art. 38a al. 2
Proposition de la commission
... les programmes de revitalisation. Dans la mesure du pos-
sible, la disparition de surfaces d'assolement devra être
compensée conformément aux dispositions des plans secto-
riels de la Confédération visés à l'article 13 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.

Angenommen – Adopté

Art. 39 Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 39 al. 4
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 62b Abs. 5
Antrag der Kommission
Den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern des Gewäs-
serraumes werden die Abgeltungen gemäss Bundesgesetz
vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft für die extensive
Nutzung ihrer Flächen entrichtet. Das Landwirtschaftsbud-
get sowie der landwirtschaftliche Rahmenkredit werden zu
diesem Zweck aufgestockt.

Art. 62b al. 5
Proposition de la commission
Les exploitants de l'espace réservé aux eaux sont indemni-
sés selon la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
pour l'exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget ag-
ricole ainsi que le crédit-cadre agricole sont augmentés en
conséquence.

Angenommen – Adopté

Art. 68
Antrag der Kommission
Titel
Landumlegung, Enteignung und Besitz
Abs. 1
Soweit der Vollzug dieses Gesetzes es erfordert, können
Bund und Kantone die notwendigen Rechte, sofern ein frei-
händiger Erwerb ausser Betracht fällt, im Landumlegungs-
oder Enteignungsverfahren erwerben. Sie können diese
Rechte Dritten übertragen.
Abs. 2
Das Enteignungsverfahren kommt erst zur Anwendung,
wenn die Bemühungen für einen freihändigen Erwerb oder
für eine Landumlegung nicht zum Ziele führen.
Abs. 3
Die Kantone können in ihren Ausführungsvorschriften das
Enteignungsgesetz vom 20. Juni 1930 als anwendbar erklä-
ren; sie sehen vor, dass:
a. die Kantonsregierung über streitig gebliebene Einspra-
chen entscheidet;
b. der Präsident der Eidgenössischen Schätzungskommission
das abgekürzte Verfahren bewilligen kann, wenn sich die von
der Enteignung Betroffenen genau bestimmen lassen.
Abs. 4
Für Werke, die das Gebiet mehrerer Kantone beanspru-
chen, ist das eidgenössische Enteignungsrecht anwendbar.
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, En-
ergie und Kommunikation entscheidet über die Enteignung.
Abs. 5
Die genutzten Flächen des Gewässerraums bleiben so weit
wie möglich im Besitz der Landwirte. Sie gelten als ökologi-
sche Ausgleichsflächen.

Art. 68
Proposition de la commission
Titre
Remembrement, expropriation et propriété
Al. 1
Si l'exécution de la présente loi l'exige et pour autant qu'une
acquisition de gré à gré ne soit pas possible, la Confédéra-
tion et les cantons peuvent acquérir les droits nécessaires
par voie de remembrement ou d'expropriation. Ils peuvent
transférer ces droits à un tiers.
Al. 2
La procédure d'expropriation ne devient applicable que s'il
n'a pas été possible d'atteindre l'objectif visé au moyen
d'une acquisition de gré à gré ou d'une expropriation.
Al. 3
Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent
déclarer la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation ap-
plicable. Ils prévoient que:
a. le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non
réglées;
b. le président de la Commission fédérale d'estimation peut
autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est



14. September 2009 879 Ständerat           08.3247

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

possible de déterminer exactement les personnes touchées
par l'expropriation.
Al. 4
La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux
ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication statue sur les expropria-
tions.
Al. 5
Les surfaces exploitées de l'espace réservé aux eaux
restent, dans la mesure du possible, propriété des agricul-
teurs. Elles sont considérées comme des surfaces de com-
pensation écologiques.

Angenommen – Adopté

Ziff. II Ziff. 3 Art. 62 Bst. h
Antrag der Kommission
Festhalten

Ch. II ch. 3 art. 62 let. h
Proposition de la commission
Maintenir

Lombardi Filippo (CEg, TI), pour la commission: Nous vous
proposons de maintenir la formulation originale du projet de
la commission. Le Conseil national a décidé de biffer la lettre
h que nous avions introduite, nous vous proposons de main-
tenir notre décision. Pourquoi? Parce que pour faciliter l'en-
semble des mesures que nous proposons, l'acquisition de
terrains nécessaires pour les opérations de revitalisation des
eaux, de protection contre les crues, de construction de bas-
sins de compensation pour les débits irréguliers, n'a pas be-
soin d'être autorisée. On soustrait donc ces terrains à la
«Bewilligungspflicht». Pour effectivement faciliter, encoura-
ger ces opérations, il est important pour nous de les sous-
traire à la «Bewilligungspflicht», à l'obligation d'autorisation.
Nous vous proposons donc de maintenir la version que vous
aviez adoptée lors de la première lecture.

Angenommen – Adopté

08.3247

Motion Favre Laurent.
GUB/GGA-Schutz
für waldwirtschaftliche Erzeugnisse
Motion Favre Laurent.
Protection AOP/IGP
des produits de la sylviculture

Einreichungsdatum 27.05.08
Date de dépôt 27.05.08

Nationalrat/Conseil national 20.03.09

Bericht UREK-SR 25.06.09
Rapport CEATE-CE 25.06.09

Ständerat/Conseil des Etats 14.09.09

Le président (Berset Alain, président): Vous avez reçu un
rapport écrit de la commission. La commission propose,
sans opposition, d'adopter la motion. Le Conseil fédéral pro-
pose également d'adopter la motion.

Lombardi Filippo (CEg, TI), für die Kommission: Ich kann es
kurz machen: Die Motion Favre Laurent, die vom Nationalrat
angenommen wurde, beauftragt den Bundesrat, dem Parla-
ment einen Entwurf zu einer gesetzlichen Grundlage vorzu-
legen, welche einen wirksamen Schutz der Bezeichnungen
von traditionellen Erzeugnissen der Schweizer Waldwirt-
schaft ermöglicht. Dies soll anhand einer Eintragung im eid-

genössischen Register für geschützte Ursprungsbezeich-
nungen und geschützte geografische Angaben geschehen.
Die Kommission beantragt ohne Gegenstimme, die Motion
anzunehmen. Der Bundesrat ist auch damit einverstanden.
Der Nationalrat hat die Motion auch ohne Gegenstimme an-
genommen. 
Es scheint uns unproblematisch, die Motion anzunehmen.

Angenommen – Adopté

09.3357

Motion UREK-NR.
Vereinfachte Zertifizierung
von kleinen, mit erneuerbarer
Energie betriebenen
Stromerzeugungsanlagen
Motion CEATE-CN.
Simplification des procédures
de certification des petites unités
de production d'électricité
issue d'énergies renouvelables

Einreichungsdatum 30.03.09
Date de dépôt 30.03.09

Nationalrat/Conseil national 04.06.09

Bericht UREK-SR 24.08.09
Rapport CEATE-CE 24.08.09

Ständerat/Conseil des Etats 14.09.09

Le président (Berset Alain, président): Un rapport écrit de
la commission vous a été distribué. La commission propose,
sans opposition, d'adopter la motion.

Büttiker Rolf (RL, SO), für die Kommission: Bei dieser Mo-
tion geht es um die vereinfachte Zertifizierung von kleinen,
mit erneuerbarer Energie betriebenen Stromerzeugungsan-
lagen. Die Motion stammt aus der UREK-NR und wird von
der UREK-SR einstimmig unterstützt. Dabei weist die Kom-
mission insbesondere auf die zentrale Bedeutung erleichter-
ter Rahmenbedingungen für die Förderung erneuerbarer
Energien hin.
In der Motion beauftragt die Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie des Nationalrates den Bundesrat, da-
für zu sorgen, dass die für den Herkunftsnachweis erforderli-
che Zertifizierung der kleinen, mit erneuerbarer Energie be-
triebenen Stromerzeugungsanlagen durch den Betreiber der
Messstelle, das heisst des Stromnetzes, und für den Produ-
zenten kostenlos vorgenommen wird.
Die Ziele von Artikel 1 Absätze 3 und 4 des Energiegesetzes
im Bereich der erneuerbaren Energien können nur erreicht
werden, wenn förderliche Rahmenbedingungen gesetzt wer-
den. Die Valorisierung von grünem Strom durch die Ausstel-
lung von Herkunftsnachweisen ist ein wichtiger Beitrag zur
Erfüllung dieser Ziele. In diesem Sinne soll der Prozess für
die Ausstellung von Herkunftsnachweisen möglichst effizient
gestaltet werden. Die Beglaubigung von Anlagedaten stellt
mit den heutigen Verfahren eine unnötige administrative und
finanzielle Hürde dar. Die Beglaubigung durch Auditoren ver-
ursacht Kosten. Dadurch werden Investitionen in neue er-
neuerbare Energien gehemmt. Die UREK begrüsst deshalb
den Wunsch, das gegenwärtige Verfahren zu ändern, indem
die Beglaubigung in Zukunft durch die Betreiberin der Mess-
stelle durchgeführt wird. Diese hat das nötige fachliche Wis-
sen, und ihre Beglaubigungen beeinträchtigen die Zuverläs-
sigkeit des Systems keineswegs.
Es ist höchste Zeit, dass wir im Bereich erneuerbare Ener-
gien endlich Massnahmen umsetzen, die konkret dazu bei-
tragen, die Ziele in Artikel 1 des Energiegesetzes zu errei-
chen. Die vorliegende Motion ist ein kleiner Beitrag dazu. Ich


